
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1934/4/24 3Ob272/34
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 24.04.1934

Norm

EO §294 K

EO §331

EO §333

GenG §59

HGB §135

Rechtssatz

Der Gläubiger, der den Anspruch des Genossenschafters auf Zinsen und Gewinn und das

Auseinanderseztungsguthaben gepfändet hat, kann den Anteil des Verp8ichteten nur unter Seztung der gesetzlichen,

nicht der kürzeren satzungsmäßigen Frist aufkündigen.

Entscheidungstexte

3 Ob 272/34

Entscheidungstext OGH 24.04.1934 3 Ob 272/34

SZ 16/81
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